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INFORMATION IM ZIVILSCHUTZ

Auch fiir die Information gilt:

So normal wie maglich,
so ausserordentlich wie nétig

mb. Eine Bevdlkerung, die nicht rechtzeitig
informiert bzw. informierbar ist, riskiert, unné-
tig Gefahren ausgesetzt zu werden, die sich
fatal auswirken konnten. Deshalb kommt der
Information beim Bevdlkerungsschutz eine
zentrale Rolle zu. Diese Einsicht fasst nach und
nach in immer mehr Amisstuben und Zivil-
schutzorganisationen (Z50) Fuss. Eine Neube-
wertung der Information ist auch deshalb von-
noten, weil der bisherige Aufbau des Zivil-
schutzes zweifelsohne das Schwergewicht auf
den baulichen und organisatorischen Bereich
und die Ausbildung legte. In der Zwischenzeit
wurde vielerorts im Aufhau des Zivilschuizes
ein beachtlicher Stand erreicht.

Es gilt, der Bevolkerung vermehrt aufzu-
zeigen, was der Zivilschutz kann, iiber
welche Mittel er verfiigt, um der Bevilke-
rung in Notsituationen aller Art bis hin
zum Krieg Schutz und Hilfe zu bieten. In
diesem Sinn nimmt die Information der
Bevélkerung iiber Gefahren, Schutzmog-
lichkeiten und Schutzmassnahmen auch
im neuen Zivilschutzgesetz, das gegenwér-

Auch der oberste Zivilschutz-Verantwortliche lisst sich informieren:

tig von den Eidgendssischen Rdten beraten
wird, einen entsprechenden Stellenwert
ein, wird doch die Information im Aufga-
benkatalog an erster Stelle sein. In der
dazugehorigen neuen Zivilschutzverord-
nung, deren Entwurf voraussichtlich im
kommenden April in die Vernehmlassung
gehen wird, wird die Informationspflicht
nicht nur dem Bund, sondern neu auch
den Kantonen und Gemeinden verbindlich
vorgeschrieben.

Woriiber informieren?

Es ist zu unterscheiden zwischen der In-
formation im Normalfall und der Informa-
tion in ausserordentlichen Lagen, aber
auch zwischen der Information nach in-
nen, das heisst zu den Schutzdienstpflich-
tigen, und nach aussen, das heisst zur Be-
volkerung und zu den Behorden.

In normalen Zeiten sollen mit der «inne-
ren» Information die Schutzdienstpflichti-
gen iiber die Dienstleistungen, die Organi-
sation und den Ablauf der Kurse, den Sinn
von Wiederholungskursen, tiber Personel-
les innerhalb der Zivilschutzorganisation
usw. informiert werden. Diese Information

Bundesrat Koller im Briger Uberschwemmungsgebiet.

starkt den Teamgeist innerhalb der Orga-
nisation und gewdhrleistet die «unité de
doctrine». Mit der Information nach aus-
sen werden zumindest zwei Ziele verfolgt:
Zum einen sollen Behorden und Bevélke-
rung dartiber informiert werden, dass es
in der Gemeinde eine Katastrophenbhilfe-
organisation namens Zivilschutz gibt, die
von den Behorden jederzeit aufgeboten
werden kann, wenn die Situation dies er-
fordert. Zum andern ist aufzuzeigen, dass
der Zivilschutz tiber die Mittel (ausgebil-
dete Mannschaft, Material, Bauten) ver-
figt, um Schutz, Hilfe und Betreuung lei-
sten zu kénnen. Die Ereignisse in Brig und
im Saastal sowie in der Region Locarno
vom letzten Herbst haben die Effizienz des
Zivilschutzes nachhaltig unter Beweis ge-
stellt. Insofern leistet der Zivilschutz einen
wesentlichen Beitrag zur Uberwindung
der in Teilen der Bevilkerung herrschen-
den Verunsicherung und des Gefiihls der
Ohnmacht gegeniiber Katastrophen und
Notlagen.

Wer informiert?

Auch wenn die Information der Bevilke-
rung insgesamt in erster Linie die Aufgabe
der Behorden ist, so fillt dem Zivilschutz
fiir den Bereich des Bevolkerungsschutzes
dennoch eine wesentliche Informations-
aufgabe zu. Sowohl auf Stufe Kantonales
Amt fiir Zivilschutz wie auch auf Stufe ZSO
ist es deshalb von Nutzen, eine/einen In-
formationsverantwortliche/-n oder eine
Informationsgruppe zu bezeichnen und
auszubilden. Diese Informationsorgane
sind in Normalzeiten fiir die dussere und
innere Information einzusetzen, sollen
aber auch in der ausserordentlichen Lage
fiir die Informationsaufbereitung und -ver-
mittlung zur Verftigung stehen. Die Erfah-
rung in solchen Situationen zeigt immer
wieder, dass der Kantonale Chef oder auch
der Chef der ZSO mit derart vielen Organi-
sations- und Fiihrungsaufgaben belastet
ist, dass er nicht auch noch gleichzeitig das
in bei Schadenereignissen besonders stark
ansteigende Informationsbediirfnis in ei-
gener Regie voll abdecken kann. Es ist
dann gut, wenn ein Informationsheauf-
tragter bzw. ein gut eingespieltes Informa-
tionsteam die Information fachgerecht
entweder aufbereiten und selber vermit-
teln oder sie zumindest zuhanden der Be-
horde bzw. des Krisenstabes aufbereiten
kann. Je besser in Normalzeiten die Infor-
mation auf kantonaler Ebene bzw. auf
Stufe ZSO geregelt und eingespielt ist, de-
sto mehr ist Gewdhr dafiir geboten, dass
auch in ausserordentlichen Lagen der In-
formationsfluss gewdhrleistet ist. Auch da-
fir liefern die jiingsten Ereignisse in Uri,
im Wallis und Tessin den Beweis. n

ZIVILSCHUTZ 3/94 23



	So normal wie möglich, so ausserordentlich wie nötig

